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1.	 Hinführung

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument keine 
Rechtsberatung darstellt. Gesetze und Verord-
nungen werden hier nur herangezogen im Rah-
men der betriebswirtschaftlichen Beratung. Bitte 
beauftragen Sie zur Rechtsberatung eine Fachan-
wältin / einen Fachanwalt.

Der Begriff „Kleinbiogasanlage“ ist nicht eindeutig 
definiert. In der Regel versteht man darunter Bio-
gasanlagen mit geringer installierter elektrischer 
Leistung. Häufig findet auch der Begriff Hofbio-
gasanlage Verwendung, der ausdrückt, dass eine 
Biogasanlage in den landwirtschaftlichen Betrieb 
integriert ist. Diese Fachinformation befasst sich 
mit solchen Hofbiogasanlagen, die mindestens 
80 Masseprozent Gülle / Mist (ausgenommen 
Mist bzw. Trockenkot von Geflügel) einsetzen und 
ein Blockheizkraftwerk mit maximal 150 kW ins-
tallierter elektrischer Leistung betreiben. Diese 
Anlagen fallen unter die Regelung des § 44 EEG 
2023 und erhalten eine höhere Vergütung als 
andere neu zu errichtende Biogasanlagen. Ver-
glichen werden diese sogenannten „Gülleklein-
anlagen“, die im Wesentlichen konstant Strom 
erzeugen, mit Anlagen gleicher Bemessungsleis-
tung / Biogasproduktionsrate, jedoch mit einer 
sogenannten Überbauung der installierten elek-
trischen Leistung in Höhe von 350 bzw. 700 kW. 
Diese überbauten Anlagen können flexibel be-
trieben werden, indem die Zeiträume der Strom-
erzeugung und -einspeisung in Abhängigkeit des 
Strompreises, der über die Börse gehandelt wird, 
gewählt werden.

Die Vergärung von Wirtschaftsdünger bringt so-
wohl für den Tierhaltungsbetrieb selbst, als auch 
für die Umwelt bedeutende Vorteile (Siehe hier-
zu: Viehhaltung und Biogas-Güllekleinanlagen 
Produktionsformen, die sich fördern und ergän-
zen). Allerdings muss genau geprüft werden, ob 
eine Kleinbiogasanlage rentabel zu betreiben ist. 
Den langfristig kalkulierbaren Erlösen stehen er-

hebliche Anschaffungswerte und laufende Kos-
ten gegenüber, insbesondere da die Entwicklung 
in den letzten Jahren zu hohen technischen und 
regulatorischen Anforderungen bei Biogasanla-
gen geführt hat. Hinzu kommt, dass die Tierbe-
stände in Bayern teilweise so verstreut sind, dass 
die auf den einzelnen Betrieben anfallende Men-
ge an Wirtschaftsdünger oft nicht ausreicht, um 
eine eigene Hofbiogasanlage wirtschaftlich be-
treiben zu können. Eine kleine Verbesserung hat 
diesbezüglich das EEG 2023 gebracht, indem bis 
zu 10 Masse-% überjähriges Kleegras1 wie Wirt-
schaftsdünger angerechnet werden können.

Bei der gemeinsamen Vergärung von Wirtschafts-
düngern verschiedener Herkunft sind wiederum 
zusätzliche veterinärrechtliche Anforderungen 
aus seuchenhygienischen Gründen zu beachten 
(siehe auch: Hinweise zum Gülleeinsatz in Bio-
gasanlagen). Zudem ist die Transportwürdigkeit 
von Gülle auf Grund der geringen Trockenmasse-
gehalte gering. Außerdem sollte die Lagerdauer 
der Gülle am Ort des Anfallens möglichst kurz 
sein, um unkontrollierte Methanemissionen und 
den damit verbundenen Verlust an Biogasertrag 
zu minimieren. 

Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen 
für Kleinbiogasanlagen kurz dargestellt und an-
schließend die Wirtschaftlichkeit verschiedener 
Konzepte in Modellrechnungen aufgezeigt.

1 Definitionsvorschlag siehe: https://www.carmen-ev.de/2024/06/06/was-ist-ueberjaehriges-kleegras-im-sinne-des-eeg/

https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/nachhaltig-erneuerbar-energie_ViehhaltungundBiogasguellekleinanlagen.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/nachhaltig-erneuerbar-energie_ViehhaltungundBiogasguellekleinanlagen.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/nachhaltig-erneuerbar-energie_ViehhaltungundBiogasguellekleinanlagen.html
https://www.carmen-ev.de/2024/06/06/was-ist-ueberjaehriges-kleegras-im-sinne-des-eeg/
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/Substrate/nachhaltig-erneuerbar-energie_hinweisegulleeinsatz.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/Substrate/nachhaltig-erneuerbar-energie_hinweisegulleeinsatz.html
https://www.carmen-ev.de/2024/06/06/was-ist-ueberjaehriges-kleegras-im-sinne-des-eeg/


Wirtschaftlichkeit von Kleinbiogasanlagen
auf Güllebasis

5

Fachinformation bif32 
3. Auflage - 02/2026

2.	 Rahmenbedingungen

Güllekleinanlage bis 150 kWel gemäß § 44 EEG

Entscheidend für die Entwicklung der Biogaser-
zeugung in Deutschland war die Einführung des 
EEG, das die Abnahme und die Vergütung des 
erzeugten Stroms sicherstellt. Eine eigene Ver-
gütungsstufe für die „Vergärung von Gülle“ wur-
de im Jahre 2012 eingeführt und in veränderter 
Form in § 44 des EEG 2023 übernommen. Dort 
ist festgelegt, dass für Strom aus Biogas ein an-
zulegender Wert von 22,00 Cent/kWh (bis 75 kW 
Bemessungsleistung) bzw. 19,00 Cent/kWh (bis 
150 kW Bemessungsleistung) gilt, wobei auch 
für Biogasanlagen mit einer Bemessungsleistung 
von 150 kW für die ersten 75 kW der höhere an-
zulegende Wert gilt. Für diese Vergütungsstufe 
müssen bestimmte Anforderungen eingehalten 
werden: Im Jahresdurchschnitt müssen min-
destens 80 Masseprozent der Einsatzstoffe zur 
Vergärung aus Gülle im Sinne der EG-Verord-
nung 10692 bestehen, wobei Wirtschaftsdünger 
aus der Geflügelhaltung nicht auf die 80 Mas-
seprozent angerechnet werden dürfen. Bis zu 
10 Masse-% überjähriges Kleegras werden wie 
Wirtschaftsdünger gerechnet. Die installierte 
elektrische Leistung der Anlage darf 150 kW nicht 
überschreiten und die Stromerzeugung muss am 
Standort der Biogasanlage stattfinden: Satelliten-
BHKW sind demnach nicht zulässig. 

Bei Inbetriebnahme ab 01.07.2024 verringert 
sich der anzulegende Vergütungssatz um 0,5 %. 
Dieser wird jährlich zum 01.07. um jeweils wei-
tere 0,5 % gegenüber dem bis dahin geltenden 
Wert abgesenkt. Erst nach der Verringerung des 
anzulegenden Wertes wird gerundet. Für in Be-

trieb genommene Anlagen bleibt der jeweilige 
anzulegende Wert für 20 Jahre zuzüglich Inbe-
triebnahmejahr fest.

Wird von einer Inbetriebnahme im Herbst 2026 
ausgegangen, beträgt der anzulegende Wert für 
die ersten 75 kW Bemessungsleistung 22,00 Cent 
* 0,99533 = 21,67 Cent/kWhel und für die zusätz-
liche Leistung bis 150 kW Bemessungsleistung 
19,00 Cent * 0,9953 = 18,72 Cent/kWh. Anlagen-
betreibende erhalten den anzulegenden Wert 
abzgl. Marktwert vom zuständigen Stromnetz-
betreiber. Als weitere Erlöskomponente erhalten 
Anlagenbetreibende die Erlöse aus der Vermark-
tung des Stroms. Hierzu muss ein passender Di-
rektvermarktungsvertrag abgeschlossen werden.

Anlagen mit weniger als 100 kW installierter 
elektrischer Leistung werden häufig ohne Direkt-
vermarkter betrieben. Dann wird nur die Einspei-
severgütung gewährt. Für diese wird der anzule-
gende Wert um 0,2 Cent/kWhel reduziert.
Anlagen ab 100 kWel haben hingegen nur die Di-
rektvermarktung als Option. Der Direktvermark-
ter verkauft dabei den eingespeisten Strom und 
bezahlt den vereinbarten Preis an die Betreiben-
den. Der vereinbarte Preis sollte mindestens der 
Marktwert sein. Die restliche Vergütung wird 
vom Verteilnetzbetreiber bezahlt als Marktprä-
mie. 

Bei Inbetriebnahme ab dem 25.02.2025 gilt für 
Güllekleinanlage mit einer installierten elektri-
schen Leistung ab 100 kW zusätzlich Folgendes: 
In Zeiten negativer Strompreise erhalten Betrei-
bende keine Marktprämie. 

2.1	 Vergütungsmöglichkeiten

2 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevor-
schriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1), die durch die Verord-
nung (EU) Nr. 1385/2013 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S.86)
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Teilnahme an der Ausschreibung, Anlagen über 
150 kWel

Wird der anzulegende Wert nicht wie bei den 
Güllekleinanlagen gesetzlich bestimmt, wird er 
über eine sogenannte Ausschreibung ab 150 kWel 
wettbewerblich für 20 Jahre ermittelt. Dabei kann 
für Biogas jedes Jahr am 1. April und am 1. Okto-
ber ein Gebot über eine bestimmte Leistung bei 
der Bundesnetzagentur abgegeben werden. Um 
die Chance auf einen Zuschlag zu wahren, muss 
der angebotene Preis unter dem Höchstgebots-
preis liegen. Ein vorher festgelegtes Ausschrei-
bungsvolumen wird anschließend nach dem Ge-
botspreis auf die Gebote verteilt: beginnend mit 
dem niedrigsten Angebotspreis bekommen die 
Gebote der Reihe nach einen Zuschlag, bis das 
Ausschreibungsvolumen erreicht ist. Gebote, die 
einen höheren Preis geboten haben, bekommen 
keinen Zuschlag. 

Seit dem Biomassepaket, das im September 
2025 von der EU genehmigt wurde, wird auch 
bei schwach positiven Strompreisen, d. h. klei-
ner gleich 2 ct/kWh, keine Marktprämie bezahlt. 
Außerdem wird die Menge des eingespeisten 
Stroms für Ausschreibungsanlagen nicht mehr 
über die Bemessungsleistung, sondern über die 
Anzahl der Betriebsviertelstunden geregelt. Für 
diese Anzahl ist es nicht relevant, ob in der je-
weiligen Viertelstunde ein oder mehrere BHKW 
laufen oder diese in Teillast oder Volllast betrie-
ben werden. Dadurch wird ein Betrieb im Teillast-
bereich oder mit einzelnen BHKW uninteressant. 
Im Gegensatz zur Güllekleinanlage gibt es für 
Anlagen, die bei der Ausschreibung teilnehmen, 
mehr Freiheiten, was die Auswahl der Substra-
te anbelangt. Der Anteil von Gülle und Mist ist 
für Ausschreibungsanlagen nicht entscheidend. 
Wichtig ist jedoch, dass ein Anteil von Getreide-
korn und Mais3 nicht überschritten wird. Für An-
lagen, die 2026, 2027 oder 2028 einen Zuschlag 
erhalten, beträgt dieser Anteil 25 Masse-%. Das 
wird umgangssprachlich auch als „Maisdeckel“ 
bezeichnet. 

Der Flexibilitätszuschlag liegt bei 100 €/kWel/a 
bezogen auf die installierte elektrische Leistung. 
Dadurch werden auch eine stärkere Überbauung 
der Leistung und ein echter flexibler Betrieb wirt-
schaftlich interessanter.

Unter dem EEG 2023 in Betrieb genommene Bio-
gasanlagen, die als KWK-Anlagen betrieben wer-
den, müssen „hocheffiziente KWK-Anlagen“ sein, 
um einen Anspruch auf Einspeisevergütung bzw. 
Marktprämie zu haben. Der Nachweis hierfür er-
folgt bis zu einer installierten Leistung von 2 MW 
bei serienmäßig hergestellten BHKW i.d.R. durch 
eine Bescheinigung des Herstellers. Zusätzlich ist 
eine externe Wärmenutzung außerhalb der Anla-
ge / des Fermenters notwendig. Die Wärmenut-
zung sollte ab der Inbetriebnahme vorliegen bzw. 
möglichst schnell erschlossen werden. Alternativ 
müssten Betreibende bereits vor der Inbetrieb-
nahme der Anlage nachweisen, dass keine kos-
tengünstige Möglichkeit besteht, die Anlage als 
(hocheffiziente) KWK-Anlage zu betreiben. Diese 
Option wird allerdings rechtlich als schwer nach-
weisbar angesehen. 
Für die Berechtigung zum Bezug der Marktprä-
mie benötigt man die Bestätigung eines im EEG 
vorgesehenen Umweltgutachters, der die Eig-
nung der Anlage als flexible Anlage attestiert. 

Gilt für beide Konstellationen
Biogasanlagen sind in das Redispatch 2.0 einge-
bunden, wodurch sie zur Netzstabilisierung ab-
geschaltet werden können. Zu beachten ist, dass 
bereits Anlagen ab 25 kW eine Fernsteuerung 
der Anlage durch den Netzbetreiber ermöglichen 
müssen.

Bei Neuinbetriebnahme oder bei Änderungen 
einer Anlage ist eine Meldung im Marktstamm-
datenregister unter www.bnetza.de notwendig. 
Erfolgt keine Meldung binnen der vorgegebenen 
kurzen Frist nach Erhalt der Genehmigung und 
nach Inbetriebnahme, gibt es keine EEG-Vergü-
tung bzw. keine Marktprämie bis zur nachgehol-
ten Anmeldung! 

3 Als Mais sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais und Lieschkolbenschrot anzusehen

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Home/home_node.html
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Seit Mai 2024 wird im EEG keine gasdichte Ver-
weilzeit von mindestens 150 Tagen mehr gefor-
dert. Forderungen aus den Genehmigungsunter-
lagen gelten für die betreffende Biogasanlage 
jedoch weiterhin. Genehmigungen orientieren 
sich häufig an der TA-Luft4, nach der für reine 
Gülleanlagen eine gasdichte Verweilzeit von 

mind. 50 Tagen vorgeschrieben wird. Für jedes 
Masseprozent anderer Substrate erhöht sich die-
se Mindestverweilzeit um zwei Tage bis auf max. 
150 Tage. Betreibende von Biogasanlagen müs-
sen zusätzlich eine Freisetzung von Biogas durch 
die Verwendung von zusätzlichen / alternativen 
Gasverbrauchseinrichtungen vermeiden.

2.2	 Potenziale

Wie groß eine Biogasanlage sein muss, um unter 
den gegebenen Bedingungen wirtschaftlich zu 
sein, lässt sich nicht pauschal beantworten. Klar 
ist aber, dass es sowohl bei den BHKW als auch 
bei den Gärbehältern gewisse Grenzen nach un-
ten gibt. In der Praxis werden seit dem Inkraft-
treten des EEG 2023 nahezu ausschließlich An-
lagen mit 150 kW installierter Leistung errichtet. 
Daher muss ein landwirtschaftlicher Betrieb über 
gewisse Mindestmengen an Gülle und/oder Mist 
verfügen, damit eine Biogasanlage sinnvoll integ-
riert werden kann. Die Viehhaltung in Bayern ist 
insgesamt sehr kleinteilig strukturiert. Eine aus-
führliche Abschätzung des Wirtschaftsdüngerpo-
tenzials in Bayern bietet das Dokument: „Biogas-
potenzial in Bayern“ . Als Faustzahl gilt, dass ein 
Tierbestand von ca. 8 bis 10 Großvieheinheiten 

(GVE) notwendig ist, um 1 kW installierte elek-
trische Leistung dauerhaft auszulasten. Werden 
die nach EEG 2023 zulässigen 20 Masseprozent 
mit Einsatzstoffen hoher Energiedichte bzw. 10 
Masse-% Kleegras überjährig aufgefüllt, so sind 
entsprechend weniger Tiere nötig, um eine wirt-
schaftlich darstellbare Mindestleistung der Bio-
gasanlage zu erreichen. 

Insgesamt lässt sich für Bayern festhalten, dass 
zwar ein erhebliches Potenzial an Wirtschafts-
dünger vorhanden ist, dieses auf Grund der 
räumlich verstreuten Tierbestände aber nur zum 
Teil wirtschaftlich erschlossen werden kann.

3.	 Wirtschaftlichkeit

3.1	 Allgemeines

Bei den nachfolgenden Modellrechnungen zur 
Wirtschaftlichkeit verschiedener Kleinbiogasan-
lagen handelt es sich nur um Abschätzungen, die 
in keinem Fall eine individuelle Beratung erset-
zen können. Hierbei wird eine Jahresbetrachtung 
vorgenommen, die in Anlehnung an die Vergü-
tungsdauer für neue Anlagen gemäß EEG über ei-

nen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gemit-
telt wird. Wird die Nutzungsdauer für bestimmte 
Anlagenteile, z. B. das BHKW, kürzer angesetzt, 
so bedeutet dies, dass in der Berechnung eine 
Ersatzinvestition nach der entsprechenden Zeit 
schon berücksichtigt ist. Die Gasausbeuten wer-
den nach LfL-Biogasrechner5  angenommen. 

4 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
5 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL); Biogasausbeuten verschiedener Substrate; https://www.lfl.bayern.de/
iba/energie/049711/; Zugriff 10.09.2025

https://www.energieatlas.bayern.de/sites/default/files/2024_05_21_Biogaspotenzial_Bayern_Endbericht.pdf
https://www.energieatlas.bayern.de/sites/default/files/2024_05_21_Biogaspotenzial_Bayern_Endbericht.pdf
https://www.lfl.bayern.de/iba/energie/049711/
https://www.lfl.bayern.de/iba/energie/049711/
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Die Anschaffungswerte inkl. Transport und Ein-
bindungskosten sowie die Instandhaltungskosten 
der BHKW wurden nach ASUE6 angesetzt, eben-
so die BHKW Wirkungsgrade, aus denen die Nut-
zungsgrade abgeschätzt wurden. Da die Daten 
der ASUE-Veröffentlichung aus den Jahren 2014 
/ 2015 stammen, wurden die dort angegebenen 
Anschaffungswerte und Instandhaltungskosten 
auf Basis der einschlägigen Indizes des Statis-
tischen Bundesamtes erhöht: Für die Anschaf-
fungswerte von BHKW wurde dabei die Kategorie 
„Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Mo-
toren für Luft- und Straßenfahrzeuge)“ verwen-
det, wo sich der Jahresdurchschnitt von 2015 auf 
2024 um 24 % erhöht hat7.  In der Kategorie „Re-
paratur und Instandhaltung von Maschinen“, die 
für die Instandhaltungskosten verwendet wurde, 
errechnete sich eine Erhöhung des Jahresdurch-
schnitts um 35 %8.

Aus dem FNR-Leitfaden Biogas 2016 wird der 
Arbeitszeitbedarf für die Substrataufbereitung 
und -zufuhr sowie die Anlagenbetreuung in den 
Kalkulationen verwendet. Für die Betreuung der 
Biogasanlage wird in dem Leitfaden auf Daten 
des KTBL zurückgegriffen. Darin sind enthalten: 
Beschickung (mit flüssigem Substrat), Prozess-
kontrolle und -steuerung, Dokumentation sowie 
Wartung und Reparatur (Wartezeiten sind dabei 
nicht berücksichtigt). 

Die verwendete Formel lautet: 

Diese Formel bezieht sich auf die Bemessungs-
leistung. 

Der Arbeitszeitbedarf für die Substrataufberei-
tung und Einbringung von festen Substraten 
hängt stark von der Art des Fermenterbeschi-
ckungssystems ab. Da es in der Broschüre um 
kleine Biogasanlagen geht, wird von einer Beschi-
ckung mit einem Traktor mit Frontlader und einer 
0,8 m³ fassenden Greifschaufel ausgegangen. Im 
Leitfaden Biogas wird dafür je nach Substrat bei 
einer Entfernung von 80 m zwischen Anschnitt-
fläche und Feststoffeintrag eine Arbeitszeit von 
4,4 bis 5,0 AK-Minuten/t angegeben; für die Be-
rechnungen in Kap. 3.3 wird ein Durchschnitts-
wert von 4,7 AK-Minuten/t angenommen.9

Für Kosten der Gärproduktausbringung wird nur 
derjenige Anteil des Gärprodukts berücksich-
tigt, der nicht aus Wirtschaftsdünger stammt, 
welche ohnehin ausgebracht werden müssen. 
Im Gegensatz zum Leitfaden Biogas wird in die-
ser Broschüre keine Arbeitszeit für die Gärpro-
duktausbringung berechnet. Es werden jedoch 
Dienstleistungskosten von 5 € je m³ Gärprodukt, 
das nicht aus Wirtschaftsdüngern stammt, ange-
setzt. Die Kosten für die Substraterzeugung bzw. 
-beschaffung sind in den Substratkosten einge-
rechnet.

6 Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. (ASUE):  https://www.asue.de/
leistungen/publikationen/bhkw-kenndaten-2014-15
7 Statistisches Bundesamt; Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) – März 2025; Erschienen am 
17.04.2025; EVAS-Nummer:61241; lfd. – Nr. 444; Nr. der GP-Systematik 2812
8 Statistisches Bundesamt; Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) – März 2025; Erschienen am 
17.04.2025; EVAS-Nummer:61241; lfd. – Nr. 610; Nr. der GP-Systematik 3312
9 Leitfaden Biogas – Von der Gewinnung zur Nutzung, 7. Auflage, 2016

https://www.asue.de/leistungen/publikationen/bhkw-kenndaten-2014-15
https://www.asue.de/leistungen/publikationen/bhkw-kenndaten-2014-15
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Politisch und ökologisch allseits gewollt sind 
Kleinbiogasanlagen, die ausschließlich Wirt-
schaftsdünger verwerten. Das einfachste Kon-
zept hierfür ist eine Biogasanlage auf Basis von 
flüssiger Gülle. Aus betrieblicher Sicht muss 
allerdings sorgfältig geprüft werden, ob der da-
mit verbundene zusätzliche Arbeitsaufwand er-
bracht werden kann.

Die Tatsache, dass eine derartige Biogasanlage 
als Nebeneinrichtung zu Ackerbau und Viehhal-
tung geführt wird, darf zudem nicht zu Lasten 
des Gewässerschutzes und der Anlagensicher-
heit gehen. Beide Bereiche können im Extremfall 
strafrechtsbewehrt sein.

Die Anschaffungswerte für diesen Anlagen-
typ können sehr stark variieren, wobei auch die 
räumlichen Gegebenheiten vor Ort einen erheb-

lichen Einfluss auf die Investitionsentscheidung 
haben können. Äußerst ungünstig sind lange Vor-
lagerdauern für die Gülle am oder im Stall, da 
hierdurch Methan verloren geht und der erziel-
bare Biogasertrag entsprechend gemindert wird.

Welche Tierbestände an Milchvieh an einem 
Standort vorhanden sein müssen, um reine Gülle-
anlagen bestimmter Leistungsstufen über 8.000 
Volllaststunden auszulasten, zeigt Tabelle 1: 

In den folgenden Berechnungen wurden die Bau-
kosten für Rührkesselfermenter angesetzt. Die 
restlichen Annahmen beruhen auf Erfahrungs-
werten.
Bei den hier angesetzten Anschaffungswerten 
wurde unterstellt, dass insbesondere folgende 
Positionen enthalten sind:

	� Umwallung nach AwSV10

	� Geeignete Notfackel
	� Einhaltung VDE Niederspannung
	� Ausreichend dimensioniertes und nutzbares 
Gärproduktlager

	� Regenwasser verursacht keine weiteren An-
schaffungs- bzw. bedarfsgebundene Kos-
ten

	
Für jeden Betrieb muss einzeln durchgerechnet 
werden, wie groß der Bedarf an offenen Gärpro-
duktlagern nach den Vorgaben der DüV ist. In 
diesem Zusammenhang ist mit der zuständigen 
wasserrechtlichen Stelle bei der Genehmigungs-

behörde zu klären, ob bestehende Güllegruben 
auch als Gärproduktlager für die Biogasanlage 
anerkannt werden. Weisen diese Gruben bereits 
eine Leckageerkennung nach AwSV auf, sollte 
dies einfacher sein. Komplizierter wird es bei äl-
teren Gruben ohne derartige Vorrichtungen. 

Mit derselben Stelle ist zu klären, wie mit dem 
auf den befestigen Flächen der Biogasanlage auf-
gefangenen, nicht-kontaminierten Regenwasser 
zu verfahren ist. Darf es nicht in einen Vorfluter 
eingeleitet werden, müssen die offenen Gärpro-
duktläger größer gebaut werden und es fallen 
zusätzliche Ausbringkosten an. Es kann auch ge-
fordert werden, dass das Regenwasser durch den 
Fermenter geschleust werden muss, sodass auch 
dieser größer zu dimensionieren ist. In einigen 
Fällen wurden deshalb Reinigungsstufen für Nie-
derschlagswasser installiert, damit das gereinig-
te Wasser in einen Vorfluter eingeleitet werden 
darf. 

3.2	 Reine Gülleanlagen 

10 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
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Tab. 1: Mindestviehbestände für den Betrieb reiner Gülleanlagen bestimmter Leistungsstufen (ohne Festmist)

Elektrische BHKW-Leistung, kW Milchviehbestand, GV Gülleanfall, m³/a

30 229 5.692

50 353 8.757

75 491 12.198

150 (8.100 Bh/a) 1155 28.670

350 (3.600 Bh/a) 1198 29.735

Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, ist bereits 
der Mindestviehbestand für eine – rein auf Gül-
levergärung basierende Biogasanlage mit einer 
elektrischen Leistung von lediglich 30 kW er-
heblich. Würde man Gülle mindestens über 
mittlere Entfernungen transportieren, wäre die 
Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, ebenso 
gefährdet ist diese bei zu hohen Anschaffungs-
werten. Geringere Methan- bzw. Stromerträge 
führen gleichfalls zur Unwirtschaftlichkeit. Um 
dies zu vermeiden, sollten im Rahmen der Pla-
nung die zu erwartenden Methanerträge mög-
lichst gut und Hersteller neutral untersucht 
werden. Die Wirtschaftlichkeit der Vergärung 
von Schweinegülle ist tendenziell schlechter zu 
bewerten als die Vergärung von Rindergülle, da 
erstere noch geringere Trockensubstanzgehalte 
aufweisen. 

Da auch die Anschaffungswerte für reine Gülle-
anlagen nicht unwesentlich sind, muss jeder In-

vestor für sich entscheiden, ob er damit die rich-
tige strategische Entscheidung trifft. Derartige 
Anlagen haben zunächst vielfältige Vorteile: 

	� Geringe Verweildauer: 50 Tage nach TA-
Luft11

	� Geringerer Stromeigenbedarf der Anlage (ca. 
5 %), einfachere Rührtechnik möglich

	� Keine Feststoffeinbringtechnik erforder-
lich

Hat man als Investor diese Vorteile in Anspruch 
genommen, ist man jedoch insbesondere bei den 
baulichen Voraussetzungen auf die ausschließli-
che Verwertung von flüssigem Wirtschaftsdünger 
fixiert. Feststoffe können nur bedingt mitvergo-
ren werden. Hier hat die jüngere Geschichte ge-
zeigt, dass derartige Biogasanlagen häufig nach 
einigen Jahren umgebaut wurden, um größere 
Anteile Feststoffe vergären zu können. Dies ist 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu vermeiden.

3.3	 Beispielkalkulationen

I.	 Güllekleinanlage mit 150 kWel

In der ersten Beispielkalkulation wird eine Gül-
lekleinanlage nach § 44 des EEG 2023 mit 150 
kWel installierter Leistung betrachtet. Gefüttert 
wird diese Anlage mit Milchviehgülle von 230 
GV, was 5.709 t/a entspricht, 740 t/a frischem 
Rindermist, 760 t/a überjährigem Kleegras und 
1.450  t/a Maissilage. Dadurch wird auch die 

Möglichkeit zur Anrechnung von bis zu 10 Mas-
se-% überjährigen Kleegrases an den Gülleanteil 
von 80 Masse-% berücksichtigt und so die Anzahl 
der notwendigen GV reduziert. Für die Substrat-
preise wurden 0,50 €/t Milchviehgülle, 1,00 €/t 
Rindermist, 32,14 €/t Kleegras und 43,75 €/t 
Maissilage angenommen. 

11 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft



Wirtschaftlichkeit von Kleinbiogasanlagen
auf Güllebasis

11

Fachinformation bif32 
3. Auflage - 02/2026

Die Preise für Kleegras und Maissilage sind dem 
Biogas Journal 5/2024 entnommen und entspre-
chen den Werten frei Silo. Dabei ist zu beachten, 
dass es durch die anschließende Silage noch zu 
Silageverlusten kommt, die in den Berechnungen 
nicht berücksichtigt wurden. Außerdem hängen 
die Substratpreise stark von dem jeweiligen land-
wirtschaftlichen Betrieb ab weshalb eine be-
triebsindividuelle Berechnung zu empfehlen ist. 
Dies gilt genauso für alle anderen Annahmen wie 
z. B. dem Anschaffungswert und der Stromaus-
beute.

Seit den Änderungen des Biomassepakets am 
24.02.2025 bekommen Anlagen ab 100 kWel in-
stallierter Leistung in Zeiträumen mit negativem 
Spotmarktpreis keine Vergütung mehr.12 Das be-
trifft auch Güllekleinanlagen mit der entspre-
chenden installierten elektrischen Leistung. Es 
wird angenommen, dass die Biogasanlage Zeit-
räumen mit negativen Spotmarktpreisen bis zu 
einer Dauer von 4 h ausweichen kann. Bei länge-
ren Zeiträumen muss das BHKW trotz negativer 
Spotmarktpreise ohne Vergütung betrieben wer-
den, da die Gasspeicherkapazität ausgereizt ist. 

Im Verlauf des Jahres 2024 summierten sich die 
Zeiträume mit negativem Strompreis über mehr 
als 4 h auf insgesamt 161 h, während weiterer 
ca. 300 h waren die Strompreise über kürzere 
Zeiträume negativ. Aufgrund von Wartungsarbei-
ten wird von einer maximal möglichen Betriebs-
stundenanzahl von 8.400 h/a ausgegangen. Im 
Berechnungsbeispiel werden davon die letztge-
nannten 300 h abgezogen, in denen die Anlage 
den negativen Spotmarktpreisen aus dem Weg 
gehen kann. Für 161 h wird dagegen ein Betrieb 
der BHKW ohne Vergütung berechnet, da davon 
ausgegangen wird, dass die Anlage in diesen 
Stunden auch kein Geld vom Direktvermarkter 
bekommt.

Für die Berechnung der Güllekleinanlage wurde 
von einer Inbetriebnahme im Herbst 2026 aus-
gegangen. Aus diesem Grund werden die ersten 
75 kW mit 21,67 ct/kWhel vergütet und die rest-
liche Leistung mit 18,72 ct/kWhel. Wird die Bio-
gasanlage später in Betrieb genommen, müssen 
die Vergütungen mit der Formel aus Kapitel 2.1 
angepasst werden.

12 § 51 Absatz 1 und 2; Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungs-
überschüssen; Nr. 51; Vom 21. Februar 2025
13 Aus dem Gewinn sind ca. 750 Stunden/Jahr für Anlagenbedienung, - fütterung und -reinigung zu entlohnen.

Tab. 2: Gewinn und Gesamtkapitalrendite der 150 kW-Güllekleinanlage aus Berechnungsbeispiel I mit Vergleichswerten 
bei Veränderung von Anschaffungswert, Stromausbeute und Substratkosten

Parameter Änderungen Veränderung Gewinn13 Gesamtkapitalrendite

Grundvariante 9000 €/a 5,8%

Anschaffungswert
1,2 Mio +20% -12.000 €/a 2,0%

0,9 Mio -10% 20.000 €/a 8,4%

Strom-, 
Methanausbeute

-20% -25.000 €/a -1,1%

+10% 26.000 €/a 9,2%

Substratkosten

48 €/t Mais
35 €/t Kleegras
3,50 €/m3 Gülle

+10%
+9%

+700%

-16.000 €/a 0,7%

40 €/t Mais
29 €/t Kleegras

0 €/m3 Gülle

-9%
-10%

20.000 €/a 7,9%
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In Tabelle 2 sind für Berechnungsbeispiel I der 
Gewinn und die Gesamtkapitalrendite der oben 
beschriebenen Grundvariante sowie Varianten 
mit veränderten Annahmen dargestellt. Der Ge-
winn ist dabei ohne Abzug der Arbeitszeitkosten 
ausgewiesen, d. h. von dieser Summe müssen 
noch ca. 750 Arbeitsstunden pro Jahr bezahlt 
werden. Bei einem Stundenlohn von 25 €/h sind 
das 18.750 €/a. Die Gesamtkapitalrendite be-
rechnet sich durch (Gewinn + Zins) / (Anschaf-
fungswert / 2).

In der Grundvariante kann bei einem Neubau ein 
sehr kleiner jährlicher Gewinn erzielt werden, 
der jedoch um 9.750 € niedriger ist als die hier 
angesetzten Arbeitszeitkosten. Bei einer Erhö-
hung des Anschaffungswerts um 20 % bzw. bei 
einer um 20 % niedrigeren Stromausbeute wird 
dagegen bereits ein Verlust von 12.000 €/a bzw. 
25.000 €/a gemacht. Verringert sich der Anschaf-
fungswert um 10 % oder steigt die Stromaus-
beute um 10 % kann ein Gewinn erzielt werden, 

der leicht über den Ausgaben für die Arbeit liegt. 
Eine weitere Verbesserung dieser Werte wird als 
unwahrscheinlich beurteilt.

Auch die Substratkosten haben eine große Aus-
wirkung auf den zu erwartenden Gewinn. Steigen 
die Substratkosten wie in Tabelle 2 angegeben, 
dann wird auch hier ein nicht unerheblicher Ver-
lust von 16.000 € gemacht. Verringern sich die 
Substratpreise dagegen wie in der Tabelle ange-
geben, kann auch hier mit 20.000 €/a ein Gewinn 
erzielt werden, der größer ist als die Arbeitszeit-
kosten. Hierbei ist zu beachten, dass sich vor al-
lem die Substratkosten auch nach Bau und Inbe-
triebnahme der Biogasanlage noch stark ändern 
können. Damit sind sie ein Faktor, der besonders 
in die eigene Risikobewertung miteinberechnet 
werden sollte.

Eine angemessene Gesamtkapitalrendite von 
mindestens 8 % lässt sich nur in günstigen Kons-
tellationen realisieren.

Aufgrund der Regelung, dass bereits Anlagen 
über 100 kWel installierter Leistung bei negativen 
Strompreisen keine Vergütung mehr bekommen, 
sind diese Anlagen bereits zu einer gewissen fle-
xiblen Fahrweise gezwungen. Aus diesem Grund 
kann es sinnvoll sein, die Anlage noch etwas wei-
ter zu überbauen, d. h. die installierte Leistung im 
Verhältnis zur Biogasrate zu erhöhen, um so auch 
vom Flexibilitätszuschlag profitieren zu können. 
Seit das Biomassepaket von der EU genehmigt 
wurde, wird für Anlagen, die bei einer Ausschrei-
bung einen Zuschlag bekommen haben, nur noch 
eine jährliche Anzahl an Betriebsviertelstunden 
gefördert, die abhängig vom Zuschlagsdatum ab-
nimmt. Da Anlagen bis 350 kWel mit 16.000 för-
derfähigen Betriebsviertelstunden pro Jahr star-
ten, wird diese Option in der Beispielkalkulation 
II betrachtet. Dabei ist zu beachten, dass dies 
eine knappe Kalkulation ist und es durch Anfahr- 
und Abfahrrampen beim Ein- und Ausschalten 
des BHKW zu Zeiten im Teillastbereich kommen 

kann, was die Vergütung reduziert.

Für dieses Beispiel wird von einem Zuschlag in 
einer April-Ausschreibung und einer Inbetrieb-
nahme im Januar des Folgejahres ausgegangen. 
Für die Beispielkalkulation wird die Anzahl der 
jährlichen Betriebsviertelstunden über die 20 
Jahre der Förderung gemittelt. Dies entspricht 
im Durchschnitt 14.600 förderfähigen Betriebs-
viertelstunden oder 3.650 Betriebsstunden pro 
Jahr. Für die dafür notwendige Überbauung wird 
ein Flexibilitätszuschlag von 100 €/kWel instal-
lierter Leistung gezahlt. Allerdings bekommen 
Ausschreibungsanlagen auch bei Spotmarktprei-
sen kleiner oder gleich 2 ct/kWh (sog. schwach 
positive Preise) keine Vergütung mehr. Bei der 
Berechnung wird eine Gasspeicherkapazität von 
24 h angenommen, weshalb davon ausgegangen 
wird, dass den schwach positiven Strompreisen 
bis zu dieser Dauer ausgewichen werden kann. 
Im Jahr 2024 gab es 21 h, die über diese Dauer

II.	  Beispielkalkulation für: Teilnahme an der Ausschreibung mit 350 kWel
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hinaus gingen. Da bei so niedrigen Stromprei-
sen wahrscheinlich auch keine Vergütung durch 
den Direktvermarkter gezahlt wird, wird in der 
Berechnung davon ausgegangen, dass für 21 
Stunden im Jahr keine Vergütung erhalten wird, 
obwohl das BHKW wegen vollen Gasspeichern 
betrieben werden muss. 

Um diese Beispielanlage mit Beispiel I verglei-
chen zu können, werden derselbe Substratmix 
und dieselben Substratkosten verwendet. Der 
vorgeschriebene maximale Anteil an Mais und 
Getreidekorn, der sogenannte Maisdeckel, wird 
dabei eingehalten. 

In der Grundvariante wird mit einem Zuschlags-
wert von 17,58 ct/kWhel gerechnet, bei dem 
auch ohne Mehrerlöse durch die flexible Fahr-
weise der gleiche Gewinn wie in Beispiel I er-
reicht werden kann. Durch die flexible Fahrweise 
kann in der Regel ein Mehrerlös beim Stromver-
kauf durch den Direktvermarkter erzielt werden. 

Dieser wird auf Basis historischer Daten aus der 
Veröffentlichung zur Vermarktung und Eigennut-
zung von Strom entnommen und beträgt bei ei-
ner doppelten Überbauung und einem Gasspei-
cher für die Dauer von 24 h ca. 2,5 ct/kWhel. Ob 
ein Zuschlag mit diesem Angebotspreis möglich 
ist und wie hoch der Mehrerlös ist, hängt von 
vielen Faktoren ab. Die Autoren/-innen über-
nehmen keine Gewähr dafür, dass mit diesem 
Angebotspreis ein Zuschlag in der Ausschreibung 
erzielt werden kann und weisen ausdrücklich da-
rauf hin, dass die Verwendung dieses Angebots-
preises keine Empfehlung für die Teilnahme an 
einer Ausschreibung darstellt. Die Nutzungsdau-
er eines typischen BHKW hängt stark von den tat-
sächlichen Laufzeiten ab und erhöht sich durch 
die flexible Fahrweise. Bei 80.000 Betriebsstun-
den bis zur nächsten Generalüberholung bzw. 
einem Neukauf kann die Nutzungsdauer den 
Förderzeitraum von 20 Jahren überschreiten, 
weshalb im Berechnungsbeispiel nicht von einer 
Ersatzbeschaffung ausgegangen wird.

Parameter Änderungen Veränderung Gewinn14 Gesamtkapitalrendite

Grundvariante 38.000 €/a 9,7 %

Anschaffungswert
1.583.000 € +20% 10.000 €/a 5,2 %

1.187.000 € -10% 52.000 €/a 12,7 %

Strom-, 
Methanausbeute

-20% -8.000 €/a 2,8 %

+10% 61.000 €/a 13,2 %

Substratkosten

48 €/t Mais
35 €/t Kleegras
3,50 €/m3 Gülle

+10%
+9%

+700%

12.000 €/a 5,9 %

40 €/t Mais
29 €/t Kleegras

0 €/m3 Gülle

-9%
-10%

48.000 €/a 11,3 %

Zuschlagswert
16,7 ct/kWhel -5% 9.000 €/a 8,2 %

19,3 ct/kWhel +10% 58.000 €/a 12,7 %

Tab. 3: Gewinn und Gesamtkapitalrendite der 350 kW-Beispielanlage aus Berechnungsbeispiel II mit Vergleichswerten bei 
Veränderung von Anschaffungswert, Stromausbeute, Substratkosten und Zuschlagswert

14 Aus dem Gewinn sind ca. 750 Stunden/Jahr für Anlagenbedienung, - fütterung und -reinigung zu entlohnen.

https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/direktvermakrtung-eigenversorgung-eigennutzung_VermarktungEigennutzungStrom.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/direktvermakrtung-eigenversorgung-eigennutzung_VermarktungEigennutzungStrom.html
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In Tabelle 3 sind für Berechnungsbeispiel II der 
Gewinn und die Gesamtkapitalrendite der oben 
beschriebenen Grundvariante sowie der Varian-
ten mit veränderten Annahmen dargestellt. Eine 
Erhöhung des Anschaffungswerts um 20 % führt 
im Gegensatz zu Beispiel I zu keinen Verlusten, 
auch wenn der Gewinn nicht ausreicht, um die 
notwendige Arbeitszeit zu bezahlen. Sinkt da-
gegen die Stromproduktion um 20 % kommt es 
auch in Beispiel II zu Verlusten. Bei einer Verrin-
gerung des Anschaffungswertes um 10 % bzw. ei-
ner Erhöhung der Stromausbeute um 10 % steigt 
der berechnete Gewinn dagegen auf 52.000 €/a 
bzw. 61.000 €/a an, wodurch eine Gesamtkapi-
talrendite von 12,7 % bzw. 13,2 % erzielt werden 
kann.

Die Änderung der Substratkosten, führt beim 
Gewinn von Beispiel II zur gleichen Differenz zur 
Grundvariante wie in Beispiel I.

Eine weitere wichtige Variable bei Ausschrei-
bungsanlagen ist der Zuschlagswert, der bei 
einer Ausschreibung erzielt werden kann. Kann 
ein um 10 % höherer Zuschlagswert von 19,3 
ct/kWhel erzielt werden, wird ein Gewinn von 
58.000 €/a und eine Gesamtkapitalrendite von 
12,7 % berechnet. Ein um 5 % niedrigerer Zu-
schlagswert von 16,7 ct/kWhel führt dagegen zu 
einem Gewinn, von dem die Arbeitszeit nicht 
mehr entlohnt werden kann. Dabei ist zu be-
achten, dass der Höchstwert für Neuanlagen in 
202515 bei 19,43 ct/kWhel liegt und somit nicht 
mehr viel Spielraum bietet.16

Auch für die dritte Beispielkalkulation wird eine 
Anlage betrachtet, die an einer Ausschreibung 
teilgenommen hat. Um besser auf den Strom-
markt reagieren zu können und auch den Flexi-
bilitätszuschlag besser ausnutzen zu können, ist 
auf dieser Beispielanlage eine elektrische Leis-
tung von 700 kWel installiert: die Anlage ist damit 
fünffach überbaut. Der Substratmix, die Substrat-
mengen sowie die Substratkosten stimmen mit 
den Werten aus Beispiel I und II überein.

Da die installierte Leistung größer als 350 kWel 
ist, können für diese Anlage, bei einem gleichen 
Zeitraum zwischen Zuschlag und Inbetriebnahme 
wie bei Beispiel II, im Durchschnitt nur 10.330 
Bvh/a, d. h. 2.582,5 Bh/a vergütet werden.17 Da 
die Anlage stark überbaut ist, muss das BHKW 
jedoch jährlich nur 1.841 Bh betrieben werden. 

Damit wird angenommen, dass auch alle An- und 
Abfahrtsrampen vergütet werden und die für 
den Flexibilitätszuschlag notwendigen 1.000 h/a 
bei mind. 80 % der installierten Leistung trotz-
dem eingehalten werden können. 

Um die Flexibilität des BHKW besser auszunut-
zen, wird auch ein größerer Gasspeicher benö-
tigt, weshalb mit einer Speicherkapazität von 
50  h gerechnet wird. Dadurch kann das BHKW 
auch ein ganzes Wochenende lang stillstehen, 
um die niedrigeren Strompreise in dieser Zeit zu 
umgehen. Im Jahr 2024 gab es keine Zeiträume, 
in denen der Strompreis über 50 h am Stück un-
ter 2 ct/kWh betrug, weshalb für die Kalkulation 
kein Verlust durch schwach positive Strompreise 
angenommen wird. Es ist allerdings zu beachten, 
dass es an den Weihnachtsfeiertagen 2023 ins-

III.	  Beispielkalkulation für: Teilnahme an der Ausschreibung mit 700 kWel

15 Dieser Höchstwert könnte 2026 anders ausfallen.
16 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomasse/Okt2025/start.
html; Zugriff: 06.10.2025
17 Bvh: Betriebsviertelstunden, Bh: Betriebsstunden

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomasse/Okt2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomasse/Okt2025/start.html
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gesamt 64 h mit schwach positiven Strompreisen 
gab, auch wenn dieser Zeitraum durch eine Stun-
de über 2 ct/kWhel unterbrochen wurde. 
Um die Beispiele vergleichen zu können, wird 
derselbe Zuschlagswert wie in Beispiel II von 
17,58 ct/kWhel verwendet. Durch die 5-fache 
Überbauung und die Gasspeicherkapazität von 
50 h kann laut der Veröffentlichung zur Vermark-
tung und Eigennutzung von Strom ein Mehrerlös 
von ca. 5,5 ct/kWhel angenommen werden. Ob 
ein Zuschlag mit diesem Angebotspreis möglich 
ist und wie hoch der Mehrerlös ausfällt, hängt 

von vielen Faktoren ab. Die Autoren/-innen über-
nehmen keine Gewähr dafür, dass mit diesem 
Angebotspreis ein Zuschlag in der Ausschreibung 
erzielt werden kann und weisen ausdrücklich da-
rauf hin, dass die Verwendung dieses Angebots-
preises keine Empfehlung für die Teilnahme an 
einer Ausschreibung darstellt. Ebenso wie in Bei-
spiel II übersteigt auch in Beispiel III die Anzahl 
der Betriebsstunden des BHKW bis zur General-
überholung bzw. Neuanschaffung den Förder-
zeitraum von 20 Jahren, weshalb keine Ersatzbe-
schaffung angenommen wird.

Parameter Änderungen Veränderung Gewinn18 Gesamtkapitalrendite

Grundvariante 75.000 €/a 12,3 %

Anschaffungswert
2.164.000 € +20% 36.000 €/a 7,4 %

1.623.000 € -10% 94.000 €/a 15,6 %

Strom-, 
Methanausbeute

-20% 22.000 €/a 6,5 %

+10% 101.000 €/a 15,2 %

Substratkosten

48 €/t Mais
35 €/t Kleegras
3,50 €/m3 Gülle

+10%
+9%

+700%

49.000 €/a 9,5 %

40 €/t Mais
29 €/t Kleegras

0 €/m3 Gülle

-9%
-10%

86.000 €/a 13,5 %

Zuschlagswert
16,7 ct/kWhel -5% 65.000 €/a 11,2 %

19,3 ct/kWhel +10% 95.000 €/a 14,6 %

Tab. 4: Gewinn und Gesamtkapitalrendite der 700 kW-Beispielanlage aus Berechnungsbeispiel III mit Vergleichswerten 
bei Veränderung von Anschaffungswert, Stromausbeute, Substratkosten und Zuschlagswert

Auch für die Beispielkalkulation III wurden wie-
der Vergleichswerte für den Gewinn und die 
Gesamtkapitalrendite bei verändertem Anschaf-
fungswert, Stromausbeute, Substratkosten und 
Zuschlagswert ermittelt (siehe Tabelle 4). In der 
Grundvariante kann hier ein Gewinn von 75.000 
€/a mit einer Gesamtkapitalrendite von 12,3 % 
erreicht werden. 

Anders als in den ersten beiden Beispielen 
kommt es bei keiner der betrachteten Varianten 

zu einem Verlust. Bei einem um 20 % höheren 
Anschaffungswert liegt der Gewinn bei 36.000 
€/a und bei 20 % niedrigerer Stromausbeute bei 
22.000 €/a. Dadurch können in allen Varianten 
die Arbeitszeitkosten bezahlt werden. Ein um 10 
% geringerer Anschaffungswert und eine um 10 
% höhere Stromausbeuten führen sogar zu einer 
Gesamtkapitalrendite über 15 %. Bei einer Än-
derung der Substratkosten kommt es sowohl bei 
einem Anstieg der Kosten als auch bei einem Ab-
fall zu den gleichen Differenzen zum Gewinn der 

18 Aus dem Gewinn sind ca. 750 Stunden/Jahr für Anlagenbedienung, - fütterung und -reinigung zu entlohnen.

https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/direktvermakrtung-eigenversorgung-eigennutzung_VermarktungEigennutzungStrom.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/FinanzierungWirtschaftlichkeit/direktvermakrtung-eigenversorgung-eigennutzung_VermarktungEigennutzungStrom.html


Wirtschaftlichkeit von Kleinbiogasanlagen
auf Güllebasis

16

Fachinformation bif32 
3. Auflage - 02/2026

Grundvariante wie bei Beispiel I und II. Durch den 
deutlich höheren Gewinn in der Grundvariante 
werden bei höheren Substratkosten 49.000  €/a 
und bei niedrigeren Kosten 86.000 €/a Gewinn 
gemacht.

Auch in Beispiel III hat die Höhe des Zuschlags-
werts einen großen Einfluss auf die Einnahmen 
und damit auch auf den Gewinn, der erwirt-
schaftet werden kann. Bei einem um 10 % hö-

heren Zuschlagswert erhöht sich der Gewinn auf 
95.000 €/a, bei einem um 5 % niedrigeren Zu-
schlagswert fällt der Gewinn auf 65.000 €/a. 

In der Beispielanlage mit 700 kWel macht der Fle-
xibilitätszuschlag 19 % der Einnahmen aus und 
ist damit eine sehr wichtige und, solange die Be-
dingung dafür eingehalten wird, sichere Einkom-
mensquelle. 

3.4	 Einsatz von Abfallstoffen bzw. Stoffen nicht-landwirtschaftlicher 
Herkunft

Das EEG 2023 ermöglicht es Güllekleinanlagen 
gemäß § 44 auch, neben den 80 Massenprozent 
Gülle, bis zu 20 Masseprozent Abfallstoffe einzu-
setzen. Die Biogasanlagen werden dadurch in der 
Regel jedoch als Abfallanlagen eingestuft, was zu 
erheblich höheren Anschaffungskosten führt. 

Zusätzlich zum Abfallrecht (BioAbfV19 und 
KrWG20) ist das Wasserrecht zu beachten. In § 2 
Abs. (8) AwSV21 werden „Gärsubstrate landwirt-
schaftlicher Herkunft zur Gewinnung von Biogas“ 
wie folgt festgelegt:

1.	 pflanzliche Biomassen aus landwirtschaftli-
cher Grundproduktion,

2.	 Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die in 
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen 
oder gartenbaulichen Betrieben oder im 
Rahmen der Landschaftspflege anfallen, 
sofern sie zwischenzeitlich nicht anders ge-
nutzt worden sind,

3.	 pflanzliche Rückstände aus der Herstellung 
von Getränken sowie Rückstände aus der 
Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte, wie Obst-, Getreide- und Kartof-
felschlempen, soweit bei der Be- und Ver-

arbeitung keine wassergefährdenden Stoffe 
zugesetzt werden und sich die Gefährlichkeit 
bei der Be- und Verarbeitung nicht erhöht,

4.	 Silagesickersaft sowie tierische Ausschei-
dungen wie Jauche, Gülle, Festmist und Ge-
flügelkot.

Es ist unbedingt empfehlenswert, ausschließlich 
solche Einsatzstoffe zu verwenden, da für derarti-
ge Anlagen vereinfachte wasserrechtliche Anfor-
derungen gelten. Sollen zusätzlich andere Stoffe 
eingesetzt werden, müssen beispielsweise die 
Gärbehälter doppelwandig ausgeführt werden, 
was die Anschaffungswerte erheblich steigert.

Generell sind die genehmigungsrechtlichen An-
forderungen frühzeitig mit der zuständigen Be-
hörde abzuklären!

19 Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf Böden, Bioabfallverordnung 
20 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, 
Kreislaufwirtschaftsgesetz
21 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
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4.	 Zusammenfassung 

Unter den derzeitigen Bedingungen ist in 
Deutschland in der Regel nur unter sehr optima-
len Umständen, bei denen vergleichsweise gerin-
ge Anschaffungswerte auf gute Stromausbeuten 
und günstige Substratpreise treffen, der Neubau 
einer 150 kW Güllekleinanlage wirtschaftlich dar-
stellbar. Eine angemessene Gesamtkapitalrendi-
te von mindestens 8 % lässt sich ebenso nur in 
günstigen Konstellationen realisieren. 

Bei den Beispielanlagen, die an der Ausschrei-
bung teilnehmen, sieht es Dank Flexibilitätszu-
schlag und den erwarteten Mehrerlösen durch 
die flexible Fahrweise besser aus. Vor allem 
bei der 700 kWel-Anlage wird in fast allen Kon-
stellationen eine Gesamtkapitalrendite über 
der Mindestmarke von 8 % erreicht, wenn der 
Anschaffungswert nicht zu hoch und die Gas-/
Stromausbeute nicht zu gering ausfällt. Solche 
„hochflexiblen Anlagen“ stellen unter den gege-
benen Rahmenbedingungen eine wertvolle Op-
tion für die Vermeidung von Methanemissionen 
aus Wirtschaftsdüngern und die Transformation 
des Stromversorgungssystems dar.

3.5	 Wärmenutzung

Bisher in den Betrachtungen völlig unberücksich-
tigt blieb die Nutzung der Abwärme des BHKW. 
Grundsätzlich weisen kleine Biogasanlagen mit 
hohen Gülleanteilen einen vergleichsweise ho-
hen Eigenwärmebedarf auf. So muss zum Auf-
heizen der frischen Gülle auch sehr viel Wasser 
mit erwärmt werden. Zusätzlich ist das Verhält-
nis von Oberfläche zu Volumen bei kleineren Be-
hältern in der üblichen Bauweise ungünstiger, so 
dass höhere Abstrahlverluste auftreten als bei 
größeren Behältern. Dennoch verfügen Anlagen 
mit 150 kW Bemessungsleistung über ein nicht 
unerhebliches Wärmepotential, das zur Behei-
zung von Gebäuden oder zur Trocknung land-
wirtschaftlicher Produkte genutzt werden kann.

Falls die Möglichkeit besteht, Wärme außerhalb 
der Anlage sinnvoll zu verwerten, sollte schon 
bei der Planung darauf geachtet werden, den 
Prozesswärmebedarf möglichst gering zu halten. 
Dazu sollte die Gülle möglichst frisch und somit 
warm in die Biogasanlage gelangen. Eine Wär-
merückgewinnung mittels Wärmetauscher beim 
Überlauf ins Gärproduktlager reduziert den Pro-
zesswärmebedarf weiter. Auch bei der Feststoff-
einbringung ist darauf zu achten, keine unnötigen 
Wärmeverluste zu erzeugen. Grundsätzlich wird 
der Eigenwärmebedarf bei einem Fermenter mit 
wärmegedämmter Betondecke geringer sein als 
bei einem Fermenter mit Folienspeicher oder 
Tragluftdach. 
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Anhang I: Kalkulationsgrundlagen

Stoffdaten Preis Grundvariante
frei Anlage

TS-Gehalt / 
oTS-Anteil in TS Biogasausbeute Methananteil

in €/t in % in m³ /t oTS in %

Rindergülle 0,50 8,5 / 85,0 280 55,0

Rinderfestmist 1,00 25,0 / 80,0 450 55,0

Maissilage 43,7522 33,0 / 95,8 586 55,2

Kleegrassilage 32,1422 35,0 / 87,3 551 55,3

Gewerk Nutzungsdauer Instandhaltungskosten

Bauwerke, Wege 20 a 1 % p.a.

BHKW Gas-Otto

80.000 
Betriebsstunden

Bsp. I: 9,9 a
Bsp. II: (>) 20 a
Bsp. III: (>) 20 a

50 % Vollwartungsvertrag laut ASUE
2014/2015 + Inflation:

Bsp. I: 2,2 ct/kWhel 
Bsp. II: 1,7 ct/kWhel

Bsp. III: 1,4 ct/kWhel

Technik 11 a 3 % p.a.

Planung und Genehmigung 20 a

Gasspeicher 10 a 3 % p.a.

Wärmespeicher 20 a 1 % p.a.

Weitere Annahmen

Anfänglicher Zinssatz 4,0 %

Anlagenbedienung und -reinigung 25,00 €/h (FNR Leitfaden Biogas 2016)

Anschaffungswert Fahrsiloanlage bereits abgeschrieben

Auflagen Hygiene
Anschaffung und jährliche Kosten für Hygiene berücksichtigt 

wie für eine normale Gülleanlage üblich. Keine darüber hinaus 
gehenden Kosten unterstellt.23

Ausbringkosten Gärprodukt aus JGS24 0,00 €/m³

Ausbringkosten Gärprodukt aus Nicht-JGS 5,00 €/m³

Auslegung BHKW

Bsp. I: 8.400 Bh/a – 300 h/a (negative Spotmarktpreise)
Bsp. II: gemittelte förderfähige Betriebsviertelstunden 

14.600 Bvh/a → 3.650 Bh/a
Bsp. III: 5-fache Überbauung → 1.841 Bh/a

22  Quelle: Biogas Journal 5/2024, frei Silo
23 Siehe auch: https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/Substrate/nachhaltig-erneuerbar-energie_
hinweisegulleeinsatz.html 
24 JGS: Jauche, Gülle und Silagesickersaft

https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/Substrate/nachhaltig-erneuerbar-energie_hinweisegulleeinsatz.html
https://www.biogas-forum-bayern.de/De/Fachinformationen/Substrate/nachhaltig-erneuerbar-energie_hinweisegulleeinsatz.html
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Weitere Annahmen

Betrachtungszeitraum ein gemitteltes Jahr

BHKW Auf Basis eines Gas-Otto-Motors

Bürgschaftskosten Rückbau Anlage 0 € p.a. 

Eigenstromkosten 
Bsp. I: 18,72 ct/kWhel

Bsp. II: 20,63 ct/kWhel (18,13 ct/kWhel + 2,5 ct/ kWhel)
Bsp. III: 23,63 ct/kWhel (18,13 ct/kWhel + 5,5 ct/ kWhel)

Einspeisung Strom 
Bsp. I: Niederspannungsseite – keine Transformationsverluste 

Bsp. II und Bsp. III: Mittelspannungsseite –
Transformationsverlust = 0,6 %

Elektrischer Jahresnutzungsgrad 

Abschätzung C.A.R.M.E.N. e. V. auf Basis el. Wirkungsgrad 
von ASUE 2014/2015

Bsp. I: 38,2 %
Bsp. II: 39,8 %

Bsp. III: 40,5 %

Labor 1.000 €/a 

Milchviehgülle, spezifischer Anfall 68 l/GV/d 

Planungskosten 4 % vom Anschaffungswert 

Verwaltungskosten 3.000 €/a

Anhang II: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Betriebswirtschaftliche Kennzahl Definition 

Abschreibung  Kalkulatorisch, linear, Abschreibung in Höhe der zu erwartenden 
Lebensdauer der jeweiligen Gewerke 

Zins
= anfänglicher Zinssatz * Anschaffungswert / 2 

(vereinfachte Formel für gemittelte Zinszahlungen bezogen auf
ein Kalenderjahr)

Unternehmergewinn = Einnahmen - Ausgaben 

Gewinn = Unternehmergewinn + Ansatz für Anlagenbedienung u. 
Anlagenreinigung 

Gesamtkapitalrendite  = (Gewinn + Zins) / (Anschaffungswert / 2)  

Elektrischer Jahresnutzungsgrad = erzeugte Elektrizität / zugeführte Biogasenergie 
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Anhang III: Beispielkalkulation für: Güllekleinanlage mit 150 kWel
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Anhang III: Beispielkalkulation für: Teilnahme an der Ausschreibung mit 
350 kWel
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Anhang III: Beispielkalkulation für: Teilnahme an der Ausschreibung mit 
700 kWel
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Platz für eigene Notizen
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